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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" 

 

Beschlussantrag Nr. : 055-2015 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeisterin 
Verantwortlich für die Umsetzung: Eigenbetrieb Stadthof 
Budget / Produkt: 68/ 54.11.11-SB I 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Betriebsausschuss des EB "Stadthof" 07.04.2015    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Stadthof Bitterfeld-Wolfen" beschließt auf der Grundlage des § 6 

Abs. 5 Pkt. 4 der Betriebssatzung des Stadthofes eine außerplanmäßige Ausgabe gemäß § 105 Abs. 1 

Kommunalverfassungsgesetz-KVG LSA in Höhe von 7.800,00 EUR.      

 

  

Begründung: 

Die außerplanmäßige Ausgabe bezieht sich auf die Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters.  

 

Das bisher genutzte Fahrzeug war ein Multicar M 26, Baujahr 1995.  

Bei einer Nutzungsdauer von 8 Jahren ist dieser seit dem Jahr 2003 abgeschrieben. 

 

Auf Grund erheblicher Mängel, die durch eine KfZ-Werkstatt festgestellt wurden und den momentanen 

Zeitwert (Null EURO) überschreiten, ist das Fahrzeug stillgelegt worden. 

 

Die Reparaturkosten würden sich laut Angebot auf 5.092,27 € belaufen.  

 

Eine Neuanschaffung eines Ersatzfahrzeuges macht sich erforderlich, damit die bisherigen Leistungen im 

Stadthof weiterhin erbracht werden können. 

Der Einsatz des Fahrzeuges findet im Bereich der Papierkorbentleerung statt. 

Die Finanzierung erfolgt aus dem Verkauf des Multicar M26 (2.184,87 EUR), dem Verkauf  

von 4 Stück Abstellstützen für eine Saug-Spül-Kombination (1.447,00 EUR) und aus den geplanten 

Investitionsmitteln 2015 (4.168,13 EUR). 

 

Es ist somit betriebswirtschaftlich geboten, ein neues Ersatzfahrzeug anzuschaffen. 
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Stadthof Bitterfeld-Wolfen" 

Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? keine  

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?    keine 

b) aufzuheben?  keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 

a) Untersachkonten: 071120.40001 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: 7.800,00 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 055-2015 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

keine 
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